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Verbandssatzung  
des Zweckverbandes Fernwasserversorgung Spessartgruppe (FWS) 

 
 

 
Auf Grund des Art. 17 in Verb. mit Art. 44 des Gesetzes über die Kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) erläßt der Zweckverband Fernwasserversorgung Spessart-
gruppe  (FWS) mit dem Sitz in Alzenau-Hörstein folgende 
 

V e r b a n d s s a t z u n g 
 

A. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Name, Sitz und Stammkapital 

 
1.  Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband Fernwasserversorgung Spes-

sartgruppe“ (FWS). Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 

2.  Der Zweckverband hat seinen Sitz in Alzenau-Hörstein (Landkreis Aschaffenburg). 
 

3.  Das Stammkapital beträgt 2.600.000,00 Euro. 

 

§ 2 
Verbandsmitglieder 

 
1.  Verbandsmitglieder sind: 

Die Stadt Alzenau 
die Märkte: Goldbach, nur Gemeindeteil Unterafferbach 
                   Hösbach, nur die Gemeindeteile Feldkahl und Rottenberg 
                   Mömbris, außer den Gemeindeteilen Niedersteinbach und Königshofen 
die Gemeinden: Blankenbach 
                           Geiselbach 
                           Johannesberg 
                           Krombach. 
 

2.  Die Aufnahme weiterer Mitglieder bedarf der Zweidrittelmehrheit der satzungsmä-
ßigen Stimmen in der Verbandsversammlung. Diese setzt in jedem einzelnen Fall 
die Bedingungen für die Aufnahme fest. Vor der Aufnahme ist eine Stellungnahme 
des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft einzuholen. Zur Aufnahme ist die 
Änderung der Verbandssatzung und die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfor-
derlich. Dem Antrag auf Aufnahme soll im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Ver-
bandes unter Berücksichtigung seiner bestehenden Verpflichtungen sowie des be-
triebs- und verbandswirtschaftlichen Zumutbaren entsprochen werden. Mitglieder 
des Verbandes können nur Gebietskörperschaften sein. 
 

3.  Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss eines Wirtschaftsjahres aus dem 
Zweckverband austreten. Der Austritt muss  mindestens ein Jahr vorher schriftlich 
erklärt werden. Das Recht, aus wichtigem Grund zu kündigen (Art. 46 Abs. 2 
KommZG), bleibt unberührt. 
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4.  Der Austritt bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungs-
mäßigen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung, einer Änderung der Ver-
bandssatzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Das Ausscheiden ei-
nes Mitgliedes darf den Bestand des Verbandes nicht gefährden. Im Übrigen darf 
die Zustimmung nicht verweigert werden, wenn das ausscheidende Mitglied alle bis 
zum Kündigungstermin anfallenden satzungsmäßigen Verpflichtungen erfüllt hat, 
wenn ferner die Entschädigung der im Verband verbliebenen Mitglieder für die ih-
nen aus dem Ausscheiden des Mitgliedes entstehenden Nachteile geregelt und ei-
ne Vereinbarung über die erforderliche Auseinandersetzung (§ 31 Ziff. 3) getroffen 
ist. 

 
 
 

§ 3 
Räumlicher Wirkungsbereich 

 
Der räumliche Wirkungsbereich (Versorgungsgebiet) des Zweckverbandes umfasst 
die bereits mit Wasser belieferten und die zur Versorgung vorgesehenen Gebiete und 
Gebietsteile seiner Verbandsmitglieder. 
 
Wesentliche Änderungen des Versorgungsgebietes und die Belieferung von anderen 
als Gebieten der Verbandsmitglieder bedürfen eines Beschlusses der Verbandsver-
sammlung mit 2/3 Mehrheit und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
 
 

§ 4 
Aufgaben des Zweckverbandes und der Verbandsmitglieder 

 
1.  Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine gemeinsame Wasserversorgungseinrich-

tung einschließlich der Ortsnetze zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten, die An-
lage im Bedarfsfalle zu erweitern und bereits vorhandene verwendbare Ortsnetze 
zu übernehmen; er versorgt die Endverbraucher mit Trink- und Brauchwasser, das 
den einschlägigen DIN-Vorschriften entsprechen muss. 
 

2.  Der Zweckverband kann Anträge von Verbandsmitgliedern auf Erweiterung ableh-
nen, die einen unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen würden, vorbehalt-
lich der Bestimmungen in § 24 Ziff. 3. 
 

3.  Das Recht und die Pflicht eines Verbandsmitgliedes, die übertragenen Aufgaben zu 
erfüllen und die dazu notwendigen Befugnisse auszuüben, stehen dem Zweckver-
band zu. 
 

4.  Der Zweckverband hat das Recht, an Stelle der Verbandsmitglieder Satzungen und 
Verordnungen für das ihm übertragene Aufgabengebiet, insbesondere die Wasser-
abgabesatzung sowie die Beitrags- und Gebührensatzung, zu erlassen. 
 

5.  Der Zweckverband kann auch an Nichtmitglieder (Wassergäste) Wasser abgeben. 
Das Rechtsverhältnis ist in einem gesonderten Wasserlieferungsvertrag, der der 
Zustimmung der Verbandsversammlung bedarf, zu regeln. 
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6.  Mit Ausnahme der für den Feuerschutz eingebauten Anlageteile (Hydranten) gehö-
ren die Einrichtungen und die Unterhaltung der Löschwasserversorgungseinrich-
tungen nicht zu den Aufgaben des Zweckverbandes. 

 
 

§ 5 
Gemeinnützigkeit 

 
Der Zweckverband ist gemeinnützig im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 
24.12.1953 (BGBL S. 1592). Er betreibt die Gruppenwasserversorgungseinrichtung 
ohne Absicht einer Gewinnerzielung. 

 
 
 

§ 6 
Aufsichtsbehörde und fachliche Überwachung 

 
1.  Aufsichtsbehörde über den Zweckverband ist das Landratsamt Aschaffenburg. 

 
2.  Die fachtechnische Überwachung der Aufgaben des Zweckverbandes obliegt dem 

Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft. 
 
 
 

B. Verfassung, Verwaltung und Vertretung des Zweckverbandes 
 

§ 7 
Verbandsorgane 

 
Die Organe des Zweckverbandes sind: 
 
1.  Die Verbandsversammlung  
2.  der Verbandsausschuss (Werksausschuss)  
3.  der Verbandsvorsitzende  

 
§ 8 

Zusammensetzung der Verbandsversammlung 
 
1.  Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übri-

gen Verbandsräten. 
 

2.  Die Anzahl der Vertreter, die jedem Verbandsmitglied zusteht, richtet sich nach 
dem Wasserverbrauch; soweit eine Versorgung durch den Zweckverband Fern-
wasserversorgung Spessartgruppe noch nicht erfolgt ist, ist der Eigenverbrauch 
maßgebend. 
 
Jedes Verbandsmitglied entsendet für jede angefangene 90.000 m3 Wasser einen 
Vertreter in die Verbandsversammlung. Die Berechnung wird nach dem Stichtag 
vom 31.12. des vorausgegangenen Jahres zum Beginn einer neuen Legislaturperi-
ode, für sechs Jahre, vorgenommen. Kein Verbandsmitglied kann mehr als 50 % 
der Vertreter entsenden. Der Nachweis über die Zahl der Vertreter hat das Ver-
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bandsmitglied zu erbringen, falls es mit den Berechnungen des Verbandes nicht 
einverstanden ist. 
 
Der Wasserverbrauch 2003 ist als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der 
Anzahl der Verbandsräte in der Verbandsversammlung der Spessartgruppe bis zu 
den nächsten Kommunalwahlen zugrunde zu legen. 
 

3.  Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter für den Fall seiner Verhinderung; Ver-
bandsräte können nicht Stellvertreter sein. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter 
sind von den Verbandsmitgliedern dem Verbandsvorsitzenden schriftlich zu benen-
nen. Bedienstete des Zweckverbandes können nicht Mitglieder der Verbandsver-
sammlung sein. 
 

4.  Die Bürgermeister gehören kraft Amtes als Verbandsräte der Verbandsversamm-
lung an. Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung ange-
hören, endet das Amt als Verbandsrat mit dem Ende ihres kommunalen Wahl-
amtes; ihre Stellvertreter werden durch Beschluss der Vertretungsorgane der Ver-
bandsmitglieder bestellt und zwar für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungsorga-
ne, wenn Mitglieder dieser Organe bestellt werden, andernfalls für sechs Jahre. Die 
Bestellung nach Satz 2 kann durch Beschluss der Vertretungsorgane aus wichti-
gem Grund widerrufen werden; sie ist zu widerrufen, wenn ein Verbandsrat, der 
dem Vertretungsorgan eines Verbandsmitgliedes angehört, vorzeitig aus dem  
Wahlamt oder der Vertretungskörperschaft ausscheidet. Die Verbandsräte und ihre 
Stellvertreter üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen Verbandsräte weiter aus. 

 
§ 9 

Einberufung der Verbandsversammlung 
 
1.  Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche Einladung des Verbandsvorsitzen-

den zusammen. Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Beratungsge-
genstände angeben und den Verbandsräten spätestens eine Woche vor der Sit-
zung zugehen. In dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf 
vierundzwanzig Stunden abkürzen. 
 

2.  Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie muss 
außerdem einberufen werden, wenn es ein Drittel der Verbandsräte oder Auf-
sichtsbehörde oder das Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft beantragen; im An-
trag sind die Beratungsgegenstände anzugeben. 

 
 

§ 10 
Sitzungen der Verbandsversammlung 

 
1.  Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände der Verbandsver-

sammlung vor, leitet die Sitzung und handhabt die Ordnung während der Sitzung. 
 

2.  Die Aufsichtsbehörde und das Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft sind von der 
Sitzung zu unterrichten. Ihre Vertreter haben das Recht, an den Sitzungen beratend 
teilzunehmen. Auf Antrag ist Ihnen das Wort zu erteilen. Der Verbandsvorsitzende 
kann auch andere fachkundige Personen beiziehen. 
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§ 11 
Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 

 
1.  Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte ord-

nungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Verbandsräte anwesend und 
stimmberechtigt ist. Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsge-
genstände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn alle erschienenen Ver-
bandsräte mit einer Beschlussfassung einverstanden sind. 
 

2.  Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der per-
sönlichen Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier 
Wochen zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberu-
fen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn 
in der Einladung ausdrücklich darauf hingewiesen wurde. 
 

3.  Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese Verbandssat-
zung nicht etwas anderes vorschreiben, werden die Beschlüsse der Verbandsver-
sammlung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst. Jeder Verbandsrat 
hat eine Stimme. Es wird offen abgestimmt. 
 

4.  Bei Wahlen gelten die Ziffern 1 bis 3 entsprechend. Die Vorschriften über die per-
sönliche Beteiligung finden keine Anwendung. Es wird geheim abgestimmt. Ge-
wählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird 
die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet eine Stichwahl unter den 
beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. Bei Stimmengleichheit in 
der Stichwahl entscheidet das Los. Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr Be-
werber die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so entscheidet das Los, welche 
Bewerber in die Stichwahl kommen. Hat ein Bewerber die höchste, zwei oder mehr 
Bewerber die gleiche nächsthöhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet das Los, 
wer von diesen in die Stichwahl mit dem Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl 
kommt.  
 

5.  Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter Angabe von Tag und Ort der Sit-
zung, der Zahl der anwesenden Verbandsräte, der behandelten Gegenstände und 
der Abstimmungsergebnisse (Stimmenverhältnis) in ein Beschlussbuch einzutragen 
und von dem Verbandsvorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen. Als 
Schriftführer kann eine Dienstkraft des Zweckverbandes oder eines Verbandsmit-
gliedes, soweit dieses zustimmt, zugezogen werden. Verbandsräte, die einem Be-
schluss nicht zugestimmt haben, können bis zum Schluss der Sitzung verlangen, 
dass das in der Niederschrift vermerkt wird. Abschriften der Niederschrift sind un-
verzüglich den Verbandsmitgliedern zu übermitteln. 
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§ 12 

Zuständigkeit der Verbandsversammlung 
 
1.  Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für 

1)  die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den 
     Verbandsaufgaben dienenden Einrichtungen; 
2)  die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von 
     Satzungen und Verordnungen; 
3)  die Beschlussfassung über die jährliche Haushaltssatzung und den Wirt- 
     schaftsplan 
4)  die Beschlussfassung über den Stellenplan für die Dienstkräfte; 
5)  die Feststellung des Jahresabschlusses und die Erteilung der Entlastung; 
6)  die Bestellung der Mitglieder des Verbandsausschusses und die Festsetzung 
     von Entschädigungen; 
7)  die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Ausschüsse; 
8)  den Erlass, die Änderung oder Aufhebung der Geschäftsordnung für die 
     Verbandsversammlung ; 
9)  den Erlass, die Änderung oder Aufhebung der Betriebsordnung; 
10) die Beschlussfassung über die Änderung der Verbandssatzung; die Auflösung 
      des Zweckverbandes und die Bestellung von Abwicklern; 
11) Wahl des Verbandsvorsitzenden, seines Stellvertreters und die Bestellung der 
      Mitglieder des Verbandsausschusses und deren Vertreter; 
12) Festsetzung von Aufwandsentschädigungen für den Verbandsvorsitzenden, 
      seinen Stellvertreter und die Verbandsausschussmitglieder. 
 

2.  Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen ihr im Gesetze über 
die kommunale Zusammenarbeit zugewiesenen Gegenstände, soweit nicht der 
Verbandsausschuss nach § 16 zuständig ist. Sie ist insbesondere zuständig für die 
Beschlussfassung über 
1. Den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken bei einem 
   Wert von über 5.112,92 €; 
2. den Abschluss von Rechtsgeschäften aller Art, die für den Zweckverband Ver- 
    pflichtungen in Höhe von mehr als 25.564,59 € mit sich bringen; § 16 Ziff. 1 Nr. 2 
    bleibt unberührt 
3. den Gesamtplan der im Rechnungsjahr oder in mehreren Rechnungsjahren 
    durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten. 
 
Die Verbandsversammlung kann diese Zuständigkeiten allgemein oder für den Ein-
zelfall auf den Verbandsausschuss übertragen. Sie kann die Übertragung jederzeit 
für die Zukunft widerrufen. 
 

3.  Die Verbandsversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese regelt den Ge-
schäftsgang, die Abgrenzung der Befugnisse der Verbandsorgane und gibt Richtli-
nien für die Erledigung der laufenden Geschäfte und der Eilgeschäfte.  
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§ 13 

Rechtsstellung der Verbandsräte 
 
1.  Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig.  

 
2.  Verbandsräte, die Kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, erhal-

ten auf Antrag Auslagenersatz, insbesondere Reisekostenvergütung nach den Sät-
zen des Bayer. Reisekostengesetzes. 
 

3.  Für die sonstigen Verbandsräte gelten die Bestimmungen der Gemeindeordnung 
über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Gemeindebürger (Art. 20 a) entspre-
chend. Sie erhalten für jede Sitzung, an der sie teilnehmen, ein Sitzungsgeld. Die 
Höhe des Sitzungsgeldes wird durch Beschluss der Verbandsversammlung festge-
setzt. 

 
 

§ 14 
Zusammensetzung des Verbandsausschusses 

 
1.  Der Verbandsausschuss besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und elf weiteren 

Mitgliedern. Dabei stellt jede Mitgliedsgemeinde einen Verbandsrat, die Stadt Alze-
nau stellt drei Verbandsräte, der Markt Mömbris zwei Verbandsräte. 
 

2.  Die Verbandsversammlung bestellt aus ihrer Mitte, auf Vorschlag der jeweiligen 
Mitgliedsgemeinden, die weiteren Mitglieder des Verbandsausschusses und für je-
des weitere Mitglied einen Stellvertreter. Die Bestellung gilt für die Dauer der Zuge-
hörigkeit zur Verbandsversammlung . Die Bestellten können nur aus wichtigen 
Gründen von der Verbandsversammlung abberufen werden. 

 
 
 

§ 15 
Einberufung des Verbandsausschusses 

 
1.  Der Verbandsausschuss tritt nach Bedarf auf schriftliche Einladung des Verbands-

vorsitzenden zusammen. Bei der Einladung sind die Beratungsgegenstände mitzu-
teilen. Die Mitgliedsgemeinden erhalten eine Einladung zur Kenntnisnahme. 
 

2.  Die Einladung soll mindestens eine Woche vor der Sitzung den Verbandsaus-
schussmitgliedern zugehen. 
 

3.  Eine Sitzung muss einberufen werden, wenn dies von mindestens fünf Ver-
bandsausschussmitgliedern, von der Aufsichtsbehörde oder vom Bayerischen Lan-
desamt für Wasserwirtschaft unter Angabe der Beratungsgegenstände schriftlich 
verlangt wird. 
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4.  Für die Sitzungen und Beschlüsse des Verbandsausschusses gelten im übrigen die 

§§ 10 und 11 entsprechend. Die Sitzungen des Verbandsausschusses sind nichtöf-
fentlich. 
 

5.  Über die Sitzungen wird ein Protokoll geführt, das den Verbandsausschussmitglie-
dern und den Verbandsmitgliedern zu übersenden ist.   

 
 
 

§ 16 
Zuständigkeit des Verbandsausschusses 

 
1.  Der Verbandsausschuss ist zuständig, 

1. die Bediensteten des Zweckverbandes im Rahmen des Stellenplanes einzu- 
    stellen, höherzugruppieren und zu entlassen; 
2. Lieferungen und Leistungen im Rahmen des Wirtschaftsplanes und der Haus 
    haltssatzung zu vergeben; 
3. den Entwurf der Haushaltssatzung zu erstellen, 

 
4. Maßnahmen gegen Verbandsmitglieder zur zwangsweisen Durchsetzung ihrer 
    finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Zweckverband einzuleiten; 
5. die notwendigen Unterhaltungsarbeiten zu ermitteln; 
6. die von dem Vorsitzenden und den Bediensteten des Zweckverbandes zur Erfül 
    lung ihrer Aufgaben ausgeübten Tätigkeiten laufend zu überwachen; 
7. Darlehensverpflichtungen im Rahmen des Wirtschaftsplanes und der Haushalts- 
    satzung einzugehen. 
 
2.  Der Verbandsausschuss ist ferner zuständig für alle Angelegenheiten, die ihm 

durch Beschluss der Verbandsversammlung übertragen werden. 
 
 

§ 17 
Rechtsstellung der Mitglieder des Verbandsausschusses 

 
Die Mitglieder des Verbandsausschusses sind ehrenamtlich tätig. § 13 Ziffern 2 und 3 
gilt entsprechend.  
 
 

§ 18 
Verbandsvorsitzender und Stellvertreter 

 
1.  Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der Verbandsver-

sammlung aus ihrer Mitte nach Art. 33 Abs. 3 KommZG gewählt; die Verbandsver-
sammlung kann einen weiteren Stellvertreter wählen. Der Verbandsvorsitzende soll 
der gesetzliche Vertreter einer Gemeinde sein, die dem Zweckverband angehört. 
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Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden auf die Dauer von sechs 
Jahren, sind sie Inhaber eines kommunalen Wahlamtes eines Verbandsmitgliedes, 
auf die Dauer dieses Amtes gewählt. Sie üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die 
sie gewählt sind, bis zum Amtsantritt des neu gewählten Verbandsvorsitzenden 
weiter aus. 
 

2.  Sind beide Vorsitzende verhindert, so nimmt für die Dauer der Verhinderung das äl-
teste Mitglied des Verbandsausschusses die Funktionen des Verbandsvorsitzenden 
wahr. 

 
§ 19 

Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 
 
1.  Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen. 

 
2.  Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände der Verbandsver-

sammlung und des Verbandsausschusses vor und führt den Vorsitz in der Ver-
bandsversammlung und im Verbandsausschuss. Er vollzieht die Beschlüsse der 
Verbandsversammlung und des Verbandsausschusses und erledigt in eigener Zu-
ständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung kraft Gesetzes 
dem ersten Bürgermeister zukommen. 
 

3.  Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können dem Verbands-
vorsitzenden unbeschadet des § 12 Ziff. 1 weitere Angelegenheiten zur selbständi-
gen Erledigung übertragen werden. 
 

4.  Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse seinem Stellvertreter 
und laufende Verwaltungsangelegenheiten Dienstkräften des Zweckverbandes o-
der mit Zustimmung eines Verbandsmitgliedes dessen Dienstkräften übertragen. 
 

5.  Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der 
Schriftform. Das gilt nicht bei Geschäften, die für den Zweckverband einmalige 
Verpflichtungen von nicht mehr als 5.112,92 € mit sich bringen. 
 

6.  Der Verbandsvorsitzende ist Dienstvorgesetzter der Bediensteten des Zweckver-
bandes. Er erlässt eine Dienstordnung zur Regelung des allgemeinen Geschäfts- 
und Dienstbetriebes sowie eine Betriebsordnung zur Regelung des technischen Be-
triebes. 

 
 

§ 20 
Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden 

 
1.  Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter sind ehrenamtlich tätig. 

 
2.  Der Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit nach § 19 eine Aufwandsent-

schädigung, ebenso der Stellvertreter nach dem Maß seiner besonderen Inan-
spruchnahme. Die Verbandsversammlung setzt die Höhe dieser Entschädigung 
durch Beschluss fest. 
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§ 21 
Dienstkräfte des Zweckverbandes 

 
1.  Die Verbandsversammlung bestellt für die verwaltungsmäßige und kaufmännische 

Geschäftsführung einen Geschäftsleiter und für die technische Betriebsführung ei-
nen Betriebsleiter. Ihre Aufgaben und Befugnisse ergeben sich allgemein aus der 
Geschäftsordnung, der Dienstordnung und der Betriebsordnung, sowie aus den je-
weiligen Dienstverträgen und aus Einzelanordnung der Verbandsorgane. 
 

2.  Die Verbandsversammlung bestellt einen Kassenverwalter und dessen Stellvertre-
ter. Diese dürfen Zahlungen weder selbst anordnen noch bei ihrer Anordnung mit-
wirken. 

 
 
 
 

C. Wirtschaft- und Haushaltsführung 
 

§ 22 
Allgemeines 

 
1.  Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
2.  Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverbandes gelten nach Art. 

40 Abs. 1 KommZG die Vorschriften für die Gemeindewirtschaft entsprechend. 
 

3.  Hauptaufgabe des Zweckverbandes ist der Betrieb eines wirtschaftlichen Unter-
nehmens. Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverbandes findet 
die Eigenbetriebsverordnung Anwendung. 
 

4.  Die Aufgaben des Werksausschusses werden vom Verbandsausschuss wahrge-
nommen, soweit nicht nach dieser Satzung oder nach besonderen Beschlüssen die 
Verbandsversammlung selbst entscheidet. 
 

5.  Die Aufgaben der Werksleitung werden vom Verbandsvorsitzenden wahrgenom-
men. 
 

6.  Die Prüfung des Jahresabschlusses und der wirtschaftlichen Verhältnisse wird dem 
Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband, mit Sitz in München, übertragen. 

 
§ 23 

Haushaltssatzung 
 
Der Verbandsvorsitzende hat vor Beginn des Wirtschaftsjahres den Entwurf der 
Haushaltssatzung zur Beschlussfassung der Verbandsversammlung vorzulegen. Der 
Entwurf ist rechtzeitig, jedoch mindestens einen Monat vor dem Beschluss über die 
Haushaltssatzung den Verbandsmitgliedern bekanntzugeben. 
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§ 24 

Deckung des Finanzbedarfs 
 
1.  Der Finanzbedarf des Zweckverbandes wird durch die Erhebung von Gebühren 

und Beiträgen nach den Vorschriften des Kommunalabgabegesetzes und durch 
sonstige Einnahmen, sowie durch Aufnahme von Krediten und durch Staatszu-
schüsse gedeckt. 
 

2.  Der durch Gebühren, Beiträge, Zuschüsse, Kredite und sonstige Einnahmen nicht 
gedeckte Finanzbedarf für die Errichtung, Erweiterung und Erneuerung der Was-
serversorgungseinrichtung wird erforderlichenfalls auf die Anschlussnehmer umge-
legt (Ergänzungsbeitrag)  
 

3.  Mehrkosten für Erweiterung im Sinne des § 4 Ziff. 2 einschließlich etwaiger höherer 
Betriebskosten hat das antragstellende Verbandsmitglied selbst zu tragen. 
 

4.  Entstehen dem Zweckverband durch Erweiterung, Erneuerung oder Ausbesserung 
der örtlichen Anlage und deren Zugehörungen in einer Verbandsgemeinde Auf-
wendungen, deren Tragung dem Zweckverband nicht zugemutet werden kann und 
die auch nicht durch Erhebung von Rohrnetzkostenbeiträgen gemäß der Beitrags- 
und Gebührensatzung des Zweckverbandes gedeckt werden können, so kann die 
Verbandsgemeinde zu angemessenen Leistungen bis zu 50 % der tatsächlich ent-
stehenden Kosten herangezogen werden. Eine Heranziehung der Gemeinde unter-
bleibt, wenn die Gesamtkosten den Betrag von 5.112,92 € nicht übersteigen. 
 

5.  Verbandsmitglieder, für die noch kein Projekt vorliegt, haben nach Maßgabe ihrer 
Einwohnerzahl eine angemessene, von der Verbandsversammlung festzusetzende 
Verwaltungskostenumlage zu zahlen. 

 
 

§ 25 
Festsetzung und Zahlung von Ergänzungsbeiträgen 

 
1.  Der Ergänzungsbeitrag wird erforderlichenfalls in der Haushaltssatzung für jedes 

Rechnungsjahr neu festgesetzt. Sie können nur während des Rechnungsjahres 
durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. 
 

2.  Bei der Festsetzung des Ergänzungsbeitrages ist anzugeben: 
a) Die Höhe des durch Gebühren,  Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeck-
ten Finanzbedarfs für die Errichtung, Erweiterung und Erneuerung der Wasserver-
sorgungseinrichtung (Umlagesoll) 
 
b) die Bemessungsgrundlage; 
 
c) der Umlagesatz (Umlagesoll geteilt durch Bemessungsgrundlage); 
 
d) die Höhe des Ergänzungsbeitrages. 
 

3.  Die Ergänzungsbeiträge sind den einzelnen Anschlussnehmern durch schriftlichen 
Bescheid mitzuteilen. 
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§ 26 

Jahresabschluss, Jahresrechnung, Prüfung 
 
1.  Der Verbandsvorsitzende legt den Jahresabschluss bzw. die Jahresrechnung der 

Verbandsversammlung innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Rech-
nungsjahres vor. 
 

2.  Der Jahresabschluss bzw. die Jahresrechnung wird von einem Ausschuss, dessen 
Mitglieder vom Verbandsausschuss bestimmt werden, örtlich geprüft. 
 

3.  Nach der örtlichen Prüfung wird der Jahresabschluss bzw. die Jahresrechnung von 
der Verbandsversammlung festgestellt. 
 

4.  Nach der Feststellung des Jahresabschlusses bzw. der Jahresrechnung veranlasst 
der Verbandsvorsitzende die überörtliche Rechnungsprüfung. 
 

5.  Auf Grund des Ergebnisses der überörtlichen Rechnungsprüfung beschließt die 
Verbandsversammlung endgültig über die Anerkennung der Jahresrechnung. 

 
D. Schlussbestimmungen 

 
§ 27 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
Die Satzungen und Verordnungen des Zweckverbandes werden im Amtsblatt des 
Landratsamt Aschaffenburg bekanntgemacht. Die Verbandsmitglieder sollen in der für 
die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form, auf diese Bekanntma-
chung hinweisen. Die Satzungen und Verordnungen können in der Geschäftsstelle 
des Zweckverbandes eingesehen werden. 
 

§ 28 
Streitigkeiten, Schlichtungsverfahren 

 
1.  Bei Streitigkeiten zwischen dem „Zweckverband Fernwasserversorgung Spessart-

gruppe“ und seinen Mitgliedern sowie der Verbandsmitglieder untereinander über 
Rechte und Pflichten aus dem Verbandsverhältnis, werden die Beteiligten die 
Rechtsaufsichtsbehörde des Verbandes zur Schlichtung anrufen. Das Landratsamt 
Aschaffenburg wird dann als Schlichtungsstelle, nicht aber als Schiedsgericht, tätig. 
Seine Entscheidung (Schlichtungsvorschlag) ist kein anfechtbarer Verwaltungsakt 
im Sinne der Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
 
 
 

2.  Durch dieses Schlichtungsverfahren wird der Verwaltungsrechtsweg, soweit die all-
gemeinen Voraussetzungen hierfür gegeben sind, nicht ausgeschlossen; auch wird 
der Lauf von Rechtsbehelfsfristen nicht gehemmt. 
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§ 29 
Anwendbare Bestimmungen 

 
Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften des 
KommZG und seiner Durchführungsbestimmungen; im übrigen sinngemäß die Vor-
schriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern. 
 

§ 30 
Änderung der Verbandssatzung 

 
1.  Änderungen dieser Verbandssatzung werden von der Verbandsversammlung mit 

Zweidrittelmehrheit als Satzung beschlossen. Die Änderung der Verbandsaufgabe, 
der Beitritt, der Austritt, der Ausschluss und die außerordentliche Kündigung von 
Verbandsmitgliedern bedürfen gemäß Art. 44 Abs. 1, KommZG der Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde. Sonstige Änderungen der Verbandssatzung sind der Auf-
sichtsbehörde anzuzeigen. 
 

2.  Satzungsänderungen sind durch den Verbandsvorsitzenden auszufertigen und von 
der Aufsichtsbehörde in ihrem Amtsblatt bekanntzumachen. Soweit die Änderungs-
satzung keinen anderen Zeitpunkt bestimmt, treten die Änderungen mit dem Tag 
nach der amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 
§ 31 

Auflösung des Zweckverbandes 
 
1.  Die Auflösung des Zweckverbandes bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung und der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde. Die Auflösung ist wie diese Verbandssatzung bekannt-
zumachen. 
 

2.  Findet eine Abwicklung statt, so haben die beteiligten Gemeinden das Recht, die 
auf ihrem Gebiet gelegenen Gegenstände des Anlagevermögens zum geschätzten 
Zeitwert zu übernehmen. Im übrigen ist das Vermögen nach Befriedigung der 
Gläubiger an die Verbandsmitglieder unter Anrechnung der übernommenen Ge-
genstände nach dem Verhältnis der von ihnen insgesamt entrichteten Investitions-
umlagebeträge zu verteilen. Soweit das Vermögen die entrichteten Investitionsum-
lagebeträge übersteigt, darf es nur für gemeinnützige Zwecke verwendet werden. 
 

3.  Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, ohne dass dadurch 
der Zweckverband aufgelöst wird, so wird es mit dem Betrag abgefunden, den es 
bei der Auflösung erhalten würde. Es hat das Recht, die auf seinem Gebiet gelege-
nen Gegenstände des Anlagevermögens unter Anrechnung auf seinen Abfin-
dungsanspruch zum geschätzten Zeitwert zu übernehmen. Der Abfindungsan-
spruch wird drei Jahre nach dem Ausscheiden, spätestens im Fall der Auflösung 
des Zweckverbandes fällig. Die Beteiligten können für die Berechnung und Fällig-
keit des Abfindungsanspruches eine abweichende Regelung vereinbaren. 
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§ 32 
Inkrafttreten 

 
Diese Neufassung der Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Landratsamtes Aschaffenburg in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verbands-
satzung vom 3.März 1997, zuletzt geändert durch die Satzung vom 12.12.2000, außer 
Kraft.  
 
 
Alzenau-Hörstein, den 10. Januar 2002 
Zweckverband 
Fernwasserversorgung 
Spessartgruppe 
 
gez. 
 
Walter Scharwies 
Verbandsvorsitzender  
 
 
Eingearbeitet ist die Satzung zur Änderung der Neufassung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Fernwasserversorgung Spessartgruppe vom 12.04.2005 


